
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 20/1148 –

Pläne der Bundesregierung zur Reform des Bundesausbildungs-
förderungsgesetzes

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger hat 
mehrfach eine zweistufige BAföG-Reform (BAföG: Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz) angekündigt, unter anderem im „DER SPIEGEL“ vom 5. Febru-
ar 2022 und in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Tech-
nologiefolgenabschätzung am 16. Februar 2022. Laut der Äußerungen der 
Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger sollen in einer ersten Stufe zum 
Wintersemester 2022/2023 die Alters- und Vermögensgrenzen erhöht und die 
gestiegenen Lebenshaltungskosten realistischer abgebildet werden. In einer 
zweiten Stufe soll es zu einer Strukturreform kommen, mit dem Ziel, das 
BAföG „elternunabhängiger“ auszugestalten. Mit diesen Maßnahmen sollen 
der geförderte Studierendenkreis erweitert und das BAföG an die aktuellen 
Lebenswirklichkeiten der Studierenden angepasst werden.

 1. Welche konkreten Ziele sollen bis wann mit einer Novellierung des 
BAföG in dieser Wahlperiode erreicht werden?

Die Novellierung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) in dieser 
Legislaturperiode soll in mehreren Reformschritten erfolgen.
Das 27. BAföG Änderungsgesetz (BAföGÄndG), das zum Schuljahresbeginn 
bzw. Wintersemester 2022/23 in Kraft treten soll, sieht zunächst die folgenden 
Änderungen vor:
● Anhebung der Freibeträge um 20 Prozent,
● Anhebung der Bedarfssätze und des Kinderbetreuungszuschlags um 5 Pro-

zent bei zugleich überproportionaler Anhebung des Wohnzuschlags für aus-
wärts Wohnende um 11 Prozent auf 360 Euro,

● Anhebung und zugleich Vereinheitlichung der Altersgrenze auf 45 Jahre zu 
Beginn des zu fördernden Ausbildungsabschnitts,
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● Anhebung des Vermögensfreibetrags für Geförderte auf 45 000 Euro, so-
dass er dem Vermögensfreibetrag für mit einem Unterhaltsbeitrag nach dem 
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz Geförderte gleichgestellt ist,

● Erleichterung insbesondere der digitalen Antragstellung durch Verzicht auf 
das Schriftformerfordernis,

● Ermöglichen der Förderung einjähriger, in sich abgeschlossener Studien-
gänge, auch wenn sie komplett in Drittstaaten (außerhalb der EU) absolviert 
werden,

● Ausweitung der Erlassmöglichkeit der Darlehensrestschuld nach 20 Jahren 
für Altfälle auch auf Rückzahlungsverpflichtete, die die im 26. BAfö-
GÄndG nur befristet eröffnete Wahlrechtsmöglichkeit zur Anwendung neu-
en Rechts versäumt haben,

● Aufnahme einer Verordnungsermächtigung, die es der Bundesregierung er-
möglicht, bei gravierenden Krisensituationen, die den Hochschulbetrieb 
nicht nur regional erheblich einschränken, die Förderungshöchstdauer nach 
dem BAföG entsprechend angemessen zu verlängern.

Parallel dazu wird derzeit ein Regierungsentwurf für ein 28. BAföGÄndG vor-
bereitet, das ein Nothilfeinstrument bei gravierenden, länderübergreifenden Be-
einträchtigungen des Arbeitsmarkts für ausbildungsbegleitende Nebentätigkei-
ten vorsieht.
Weitere im Koalitionsvertrag vereinbarte Reformvorhaben sollen zu einem spä-
teren Zeitpunkt in der Legislaturperiode verwirklicht werden.

 2. Sollen die Beantragung und Verwaltung des BAföG schlanker, schneller 
und digitaler gestaltet werden (vgl. Koalitionsvertrag zwischen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, S. 97)?

Mit welchen konkreten Maßnahmen will die Bundesregierung dies errei-
chen?

Bis wann sollen hier Verbesserungen erreicht werden?

Mit dem im Regierungsentwurf zum 27. BAföGÄndG vorgesehenen Wegfall 
des Schriftformerfordernisses sollen sowohl analoge als auch digitale Antrag-
stellungen erleichtert werden. Künftig sollen sowohl digitale Antragstellungen 
über einen Online-Antragsassistenten wie „BAföG-Digital“ ohne Originalun-
terschrift oder schriftformersetzende aufwändige Authentisierungsverfahren 
möglich sein, als auch Antragstellungen über E-Mail, der ein handschriftlich 
oder elektronisch ausgefüllter BAföG-Antrag z. B. als pdf-Datei oder im jpeg-
Format beigefügt ist.
Das BAföG wird als Bundesauftragsverwaltung von den Ländern vollzogen. 
Weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung der elektronischen Akte 
bei den Ämtern für Ausbildungsförderung und die weitere Umsetzung des On-
linezugangsgesetzes, liegen im Verantwortungsbereich der Länder.

 3. Wie viele Antragsteller haben in den vergangenen Quartalen (bitte die 
Daten jeweils für die letzten vier Quartale angeben) den BAföG-Antrag 
mithilfe des Online-Antragsassistenten („BAföG Digital“) erfolgreich 
gestellt, und in wie vielen Bundesländern ist „BAföG Digital“ inzwi-
schen verfügbar?

„BAföG Digital“ ist seit September 2021 in allen Ländern verfügbar.
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Im Jahr 2021 wurden rund 120 000 Anträge über den Antragsassistenten 
„BAföG-Digital“ gestellt.
Eine Aufschlüsselung der Zahlen von 2021 nach Quartalen liegt der Bundes-
regierung nicht vor, weil die Zahlen systemseitig laufend aggregiert werden.
Im Jahr 2022 wurden bis zum 28. März 2022 rund 24 000 Anträge über 
„BAföG Digital“ bei den Ämtern für Ausbildungsförderung eingereicht.

 4. Wie ist der Zeitplan zur Umsetzung der ersten Reformstufe (bitte in ein-
zelnen Schritten aufschlüsseln)?

Ab wann sollen die Veränderungen in Kraft treten?

Die mit dem 27. BAföGÄndG geplanten Änderungen sollen mit Beginn des 
Schuljahres bzw. Wintersemesters 2022/23 zum 1. August 2022 in Kraft treten.
Nach der Befassung des Kabinetts am 6. April folgen jeweils die erste Lesung 
im Bundestag und Bundesrat. Nach der zweiten und dritten Lesung im Bundes-
tag erfolgt der zweite Durchgang im Bundesrat.

 5. In welcher Höhe sollen im BAföG Anpassungen in folgenden Bereichen 
erfolgen:

a) Einkommensfreibeträge der Eltern,

b) Einkommensfreibeträge der Auszubildenden (Hinzuverdienstgrenze),

c) Vermögensfreibeträge,

d) Förderhöchstsätze,

e) Wohnzuschlag für nicht bei den Eltern wohnende BAföG-
Geförderte?

 6. Plant die Bundesregierung Änderungen bei den Bedingungen zur Darle-
hensrückzahlung, und wenn ja, mit welchem Ziel?

Die Fragen 5 bis 6 werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Angaben im Regierungsentwurf des 27. BAföGÄndG vom 
3. März 2022 verwiesen.

 7. Welche jährlichen Mehrkosten entstehen nach Schätzung der Bundes-
regierung insgesamt durch die geplante Anpassung im BAföG (bitte Da-
tenbasis angeben und erläutern)?

Welcher Anteil entfällt dabei nach Kenntnis der Bundesregierung auf die 
Kosten (bitte jeweils nach Schülerinnen und Schülern sowie Studieren-
den aufschlüsseln) für

a) zusätzlich erreichte BAföG-Empfängerinnen und BAföG-Empfänger 
durch Erhöhung der Einkommensfreibeträge,

b) zusätzlich erreichte BAföG-Empfängerinnen und BAföG-Empfänger 
durch Erhöhung der Vermögensfreibeträge,

c) die Erhöhung der Förderhöchstsätze für BAföG-Empfängerinnen und 
BAföG-Empfänger,

d) die Erhöhung des Wohnzuschlags für nicht bei den Eltern wohnende 
BAföG-Geförderte?

Die Fragen 7 bis 7d werden im Zusammenhang beantwortet.
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Eine Aufschlüsselung der geschätzten Mehrkosten für die im 27. BAföGÄndG 
vorgesehenen Leistungsverbesserungen ist nicht möglich, da die einzelnen Än-
derungen untereinander Wechselwirkungen entfalten, die in der Gesamtkosten-
schätzung zu berücksichtigen sind. Eine Übersicht über die geschätzten Mehr-
kosten in Mio. Euro durch das 27. BAföGÄndG für die Jahre 2022 bis 2026 für 
Schülerinnen und Schülern sowie Studierende sind der folgenden Tabelle zu 
entnehmen:

Mehrausgaben BAföG 2022 2023 2024 2025 2026
Für Schülerinnen und Schüler
(in Mio. Euro)  62 141 135 132 115

Für Studierende (in Mio. Euro) 131 503 439 405 326
Insgesamt (in Mio. Euro) 193 644 574 537 441

 8. Auf welches Alter soll die Altersgrenze im Erst- und Zweitstudium er-
höht werden?

Die Altersgrenze von 30 Jahren zu Beginn einer förderungsfähigen Ausbildung 
soll zusammen mit der bisher gesonderten Altersgrenze von 35 Jahren für den 
Beginn eines postgradualen Hochschulstudiums (Masterstudium) auf künftig 
einheitlich 45 Jahre angehoben werden. Wird die Altersgrenze von 45 Jahren 
während eines Bachelorstudiums überschritten soll auch ein danach unverzüg-
lich aufgenommenes Masterstudium noch gefördert werden können.
Die Förderung eines Zweitstudiums ist im BAföG grundsätzlich nicht vorgese-
hen und auch nicht geplant.

 9. Wie viele zusätzliche Schülerinnen und Schüler sowie Studierende wer-
den nach Kenntnis der Bundesregierung durch die Anpassung der Ein-
kommensfreibeträge eine Förderung nach dem BAföG erhalten (bitte 
nach Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden aufschlüsseln)?

Auf welcher Annahme beruht die Kenntnis der Bundesregierung?

Die Schätzung der durch eine Reform im BAföG zusätzlich Geförderten erfolgt 
mit Hilfe des Mikrosimulationsmodell BAFPLAN des Fraunhofer-Instituts für 
Angewandte Informationstechnik (FIT).
Eine Angabe der geschätzten zusätzlichen Geförderten allein durch die Anhe-
bung der Freibeträge um 20 Prozent ist nicht möglich, da die einzelnen Geset-
zesänderungen untereinander Wechselwirkungen entfalten. Eine Übersicht über 
die geschätzten zusätzlich jahresdurchschnittlich Geförderten durch die mit 
dem 27. BAföGÄndG geplanten Leistungsverbesserungen für die Jahre 2022 
bis 2026 für Schülerinnen und Schülern sowie Studierende sind der folgenden 
Tabelle zu entnehmen:

Zusätzlich Geförderte 2022 2023 2024 2025 2026
Schülerinnen und Schüler  4 000  9 000  8 000  8 000  7 000
Studierende 10 000 38 000 33 000 30 000 23 000
Insgesamt 14 000 47 000 41 000 38 000 30 000
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10. Wie stark wird nach Auffassung der Bundesregierung die Geförderten-
zahl bis zum Juli 2024 sinken, wenn die Freibeträge bis dahin nicht ange-
hoben werden (bitte im Vergleich zur gesamten Gefördertenzahl für das 
Jahr 2023, zu der durchschnittlichen monatlichen Gefördertenzahl für 
das Jahr 2023 und zu der Gefördertenzahl des ersten Halbjahres 2024 an-
geben)?

Auf welcher Datenbasis beruhen die Berechnungen?

Die Berechnungen der Gefördertenzahlen beruhen auf dem Mikrosimulations-
modell BAFPLAN des FIT, welches auf fortgeschrieben anonymisierten Ein-
zelfällen von 2017 beruht.
Auf Basis dieses Mikrosimulationsmodells werden Schätzungen der Geförder-
ten im Jahresdurchschnitt für 2023 und 2024 nach geltender Rechtslage durch-
geführt. Zwischen 2023 und 2024 wird ohne die geplanten Änderungen durch 
das 27. BAföGÄndG ein Rückgang von rund 420 000 auf rund 377 000 Geför-
derte im Jahresdurchschnitt prognostiziert.
Ein Vergleich der geschätzten Entwicklung der Gefördertenzahlen bis zu einem 
unterjährigen Stichtag (1. Juli) ist nicht möglich.
Grundsätzlich ist ein Rückgang der Geförderten im Zeitverlauf stets zu erwar-
ten, wenn entsprechend dem Szenario in der Fragestellung keine Erhöhung der 
Einkommensfreibeträge stattfindet, die Einkommen in der Bevölkerung jedoch 
steigen. Bei dem ungewöhnlich hohen prognostizierten Rückgang von 2023 auf 
2024 handelt es sich zusätzlich um einen Effekt der Regelstudienzeitverlänge-
rung durch die Länder als Reaktion auf die Pandemie. Durch die Corona-
Pandemie bedingt wurde den Studierenden eine Verlängerung der Regelstudi-
enzeit und damit auch ein längerer BAföG-Bezug von bis zu vier Semestern ge-
währt. Diese längere Bezugsmöglichkeit findet in der Prognose der Geförder-
tenzahlen Berücksichtigung. Mit dem Auslaufen dieser längeren Bezugsmög-
lichkeit wird auch die Zahl der Geförderten deutlich – über das sonst zu Erwar-
tende hinaus – rückläufig sein.

11. Wie viele dem Grunde nach BAföG-berechtigte Schülerinnen und Schü-
ler sowie Studierende haben nach Kenntnis der Bundesregierung nach 
Inkrafttreten der letzten BAföG-Reform von 2019 keinen Antrag auf 
BAföG gestellt (bitte Datenbasis angeben und erläutern)?

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, wie viele der grundsätzlich BAföG-
berechtigten Schülerinnen und Schüler und Studierenden keinen Antrag auf 
Ausbildungsförderung gestellt haben.

12. Welche Gründe sind der Bundesregierung bekannt, die für eine Nicht-
antragstellung trotz Antragsberechtigung maßgeblich sind?

Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Antragstellung 
wird mit dem Entwurf des 27. BAföG-ÄndG vereinfacht.

13. Soll das BAföG um einen Notfallmechanismus ergänzt werden?

Gibt es bereits konkrete Pläne der Bundesregierung, wie solch ein Not-
fallmechanismus ausgestaltet werden soll?

a) Wenn ja, wie sehen diese Pläne aus?

b) Wenn ja, ist der Notfallmechanismus Teil der ersten Reformstufe?

c) Wenn nein, warum nicht?
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14. Wie ist der Zeitplan zur Umsetzung der angekündigten zweiten Reform-
stufe (bitte in einzelne Schritte aufschlüsseln)?

Die Fragen 13 und 14 werden im Zusammenhang beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

15. Wie will die Bundesregierung erreichen, dass das BAföG „elternunab-
hängiger“ wird?

a) Welcher Anteil des BAföG soll „elternunabhängiger“ werden?

b) Wird das Kindergeld zusätzlich zum BAföG erhalten bleiben?

c) Werden auch minderjährige Auszubildende ein „elternunabhängige-
res“ BAföG bekommen, und wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 15 bis 15c werden im Zusammenhang beantwortet.
Einzelheiten zu weiteren Reformschritten sind Gegenstand aktueller Abstim-
mungen innerhalb der Bundesregierung.

16. Anhand welcher Kriterien und zu welchem Zeitpunkt plant die Bundes-
regierung, die Wirkung der vorgeschlagenen Veränderungen im BAföG 
zu evaluieren?

Die Entwicklungen im BAföG sind Gegenstand des Berichts nach § 35 BAföG, 
der dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat alle zwei Jahre vorgelegt 
wird. Der nächste Bericht nach § 35 BAföG wird im Jahr 2023 vorgelegt.

17. Ist es richtig, dass laut einem Pressebericht (WAZ Dortmund vom 
18. Februar 2022, https://www.waz.de/politik/studium-bafoeg-geld-finan
zen-uni-hochschule-id234604671.html) im vorgelegten Referentenent-
wurf die Studienstarthilfe für junge Menschen aus einkommensschwa-
chen Familien fehlt?

Aus welchen Gründen wurde die Studienstarthilfe nicht in dem Entwurf 
berücksichtigt?

18. Plant die Bundesregierung die Einführung einer Studienstarthilfe noch 
vor dem Wintersemester 2022/2023?

Wenn nein, warum nicht, und zu wann soll sie stattdessen eingeführt 
werden?

Die Fragen 17 und 18 werden im Zusammenhang beantwortet.
Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, eine Studienstarthilfe zu schaffen, um Stu-
dierende aus Bedarfsgemeinschaften bei den finanziellen Investitionen zu Be-
ginn eines Studiums zu unterstützen. Dieses Ziel verfolgt die Bundesregierung 
unabhängig vom derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Entwurf ei-
nes 27. BAföG-Änderungsgesetzes weiter und entwickelt aktuell ein entspre-
chendes Konzept.
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19. Plant die Bundesregierung auch mehrjährige Studiengänge in Nicht-EU-
Staaten mit BAföG zu fördern?

Wenn nein, welche anderen Instrumente plant die Bundesregierung zur 
Unterstützung eines Studiums in Nicht-EU-Staaten?

Die zeitliche Beschränkung von Auslandsaufenthalten in Drittstaaten dient un-
ter anderem der Begrenzung der Ausgaben für die Auslandsausbildungsförde-
rung. In Bezug auf die bis zu einjährigen in sich abgeschlossenen Studiengän-
gen in Nicht-EU-Staaten ist diese Beschränkung jedoch nicht geboten, da nach 
§ 16 Absatz 1 BAföG Ausbildungen bis zu einem Jahr im Ausland generell ge-
fördert werden sollen. Daher sieht das 27. BAföG-Änderungsgesetz eine ent-
sprechende Neuregelung vor, nach der künftig auch bis zu einjährige, in sich 
abgeschlossene Studiengänge in Nicht-EU-Staaten förderfähig sind. Eine dar-
überhinausgehende Förderung mehrjähriger, ausschließlich in Nicht-EU-
Staaten stattfindender Studiengänge sieht die Bundesregierung dagegen nicht 
als geboten an.
Die Bundesregierung plant jedoch, den maximalen Studiengebührenzuschlag 
nach der Verordnung über die Zuschläge zu dem Bedarf nach dem BAföG bei 
einer Ausbildung im Ausland zum Wintersemester 2022 deutlich anzuheben.
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